
  

 
Gewerbeaufsicht 
in Niedersachsen 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 
Hannover 

 
Behörde für Arbeits-, Umwelt- und 
Verbraucherschutz 

 

  Sprechzeiten  
Mo-Do: 8:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 8:00 - 14:00 Uhr 
oder nach Vereinbarung 

 Telefon  0511 9096-0 
Fax 0511 9096-199 
E-Mail poststelle@gaa-h.niedersachsen.de  
DE-Mail:  hannover@gewerbeaufsicht-niedersachsen.de-mail.de 
Internet www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de 

 Bankverbindung  
Norddeutsche Landesbank 
IBAN: DE62 2505 0000 0106 0252 16 
SWIFT-BIC: NOLADE2H 

 

Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Hannover 
Am Listholze 74  30177 Hannover 

  
 
 
 

█████████
▍
per E-Mail an: 
█████████████████████████ ▍

 

Bearbeiter/in 

██████

  E-Mail 
▎█████████████████████████

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom ███████████████████████ █████ Datum 

17.08.2022 ███ ██ 16.09.2022 

    
Vollzug des Niedersächsischen Umweltinformationsgesetztes (NUIG) i.V.m. dem Umweltin-
formationsgesetztes (UIG) 
Ihr Antrag vom 17.08.2022 
 
▍
██████████████████
▍
bei der Prüfung Ihres weitergeleiteten Antrags nach § 4 Abs. 3 Satz 1 UIG vom Landkreis Nien-
burg/ Weser vom 17.08.2022 bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass hier ein Dritter beteiligt 
ist und im Rahmen der Beantwortung Ihrer Fragen Informationen preisgegeben werden könnten, 
die eine Anhörung nach § 9 Abs. 1 Satz 3 UIG erforderlich macht. Es steht dabei unter anderem 
die Bekanntgabe von personenbezogenen Daten im Raum, wodurch die Interessen der Person 
erheblich beeinträchtigt werden können. 
 
Ich informiere Sie hiermit vor Ablauf der Frist nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 UIG darüber, dass die 
Information nicht innerhalb dieser Frist erteilt werden kann.  
Durch  die  Durchsicht  der  Unterlagen,  die  Zusammenstellung  der  Informationen  und  die  Beteili-
gung des Dritten ist ein Rückgriff auf § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 UIG erforderlich, der hier nunmehr 
zur Geltung kommt. 
Die Erteilung der geforderten Informationen soll dementsprechend innerhalb von zwei  Monaten 
erfolgen. 
Die Unterrichtung über die Geltung erfolgt – wie auch Ihr Antrag – per E-Mail, vgl. dazu die Inten-
tion des § 5 Abs. 2 Satz 2 UIG. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
▍
███


